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Auszug aus den Statuten der Inländischen Wisston.

s 1. Die „Inländische Mission der katholischen Schweiz" kürzer „Inländische

Mission, ist ein Verein mit juristischer Persönlichkeit im Sinne von
8 60 ff. des schweizer. Zivilgesetzbuches und steht unter der Oberaufsicht der
röm.-katholischen Bischöfe der Schweiz und unter dem Patronate des „Schweizerischen

katholischen Volksvereins".
8 2. Der Verein verfolgt den Zweck, den Katholiken, welche unter

andersgläubiger Bevölkerung zerstreut wohnen, die Einrichtung und Unterhaltung
einer katholischen Seelsorge zu ermöglichen und das religiöse Leben

daselbst zu fördern.
s 3. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahme in der

Vereinsversammlung aus den Vorschlägen des Zentralkomitees des Schweizerischen
katholischen Volksvereins.

8 5. Das rechtliche Domizil des Vereins ist Luzern.
Z 6. Die nötigen Mittel werden durch Sammlungen und freiwillige

Gaben und Schenkungen aufgebracht. Dazu kommen die Erträgnisse und
Zuschüsse aus den vorhandenen, der Inländischen Mission gehörenden und
anvertrauten Fonds und Stiftungen, soweit dieselben bestimmungs- und stiftungsgemäß

für diesen Zweck verwendbar sind.
Die Organisation der Sammlung ist jedem Bischof in seiner Diözese

anheimgestellt.
8 12. Ueber Einnahmen und Ausgaben ist jährlich Rechnung und

Bericht abzulegen, welche zu Handen der katholischen Bevölkerung in
angemessener Weise zu publizieren sind.

Bestimmungen üöer dm Jastrzeitenfond.
1. Dieser Fond wird gebildet durch solche Stiftungen, welche zur

Abhaltung von Jahrzeiten in einer römisch-katholischen Kirche des schweizerischen
Diasporagebietes gemacht und der Inländischen Mission übergeben werden.

2. Der Verein für Inländische Mission sorgt dafür, daß die gestiftete
Jahrzeit jedes Jahr in der vom Stifter oder von der Fondverwaltung
bestimmten Kirche und in der vom Stifter festgesetzten Weise und Intention
gehalten und daß der betreffenden Kirche dafür das Erträgnis der Stiftung
regelmäßig und pünktlich abgeliefert werde.

Der Zinsfuß für die abzuliefernden Erträgnisse ist auf 4 festgesetzt.
Der Ueberschuß infolge allfällig höherer Verzinsung fällt in die Verbrauchskasse

der Inländischen Mission.
3. Sollte die betreffende Kirche im Laufe der Zeit dem römischkatholischen

Kultus entzogen werden, so hat der Verein für Inländische Mission
die Stiftung einer andern Kirche im Bereich der Inländischen Mission
zuzuweisen, welche mit dem Papst und Bischof der römisch-katholischen Kirche in
kanonischer Verbindung steht.

4. Laut Bestimmung der hochwürdigsten Bischofskonferenz vom Jahre
1913 werden nur Stiftmessen und keine Totenämter mehr angenommen und
zwar nur mehr auf die Dauer von höchstens 50 Jahren. Das Stiftungs-
kavital beträgt mindestens 150 Fr. Bei diesen neuen Stiftungen geht das
Dotationskapital nach 50 Jahren (eventuell nach Ablauf der für die Stiftmesse

bestimmten Zeit) in Besitz der Inländischen Mission über.
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